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	Schifffahrtshindernis am Inn   bei Flusskilometer 351,3  
VERORDNUNG Kennzeichnungspflicht nach dem Schifffahrtsgesetz  


	Geschäftszahl

Imst,
	 3-SF-077/1    
14.06.2010  
	

	VERORDNUNG


  
Die Bezirkshauptmannschaft Imst als zuständige Schifffahrtsbehörde verordnet für das bestehende Schifffahrtshindernis   in Form einer „Spundbohle“ am Inn bei Flusskilometer 351,3 (Fahrradbrücke im Zuge des Inntalradweges in 6426 Roppen/Waldele)   nachfolgende Kennzeichnungspflicht aus Gründen der Sicherheit für die Schifffahrt und von Personen gemäß §§ 16,  Abs. 1 und 22 Abs. 1 Schifffahrtsgesetz 1992 (Bundesgesetz über die Binnenschifffahrt, BGBl Nr. 62/92 idgF) iVm §§ 36 und 37 der Seen- und Flussverkehrsordnung (BGBl. Nr. 42/1990 idgF) nachfolgender Form:
1. Beschränkungszeichen „ACHTUNG Fahrwasser eingeengt mit der Abstandsmarke 20“ ca. 50m vor der Fahrradbrücke am rechten Innufer als ersichtliche Uferabstandsangabe in Meter mit dem ergänzenden Hinweis „AUF 100m – ANFANG“;

2. Selbiges Beschränkungszeichen direkt auf der Fahrradbrücke im rechten Uferbereich;

3. Gleiches Beschränkungszeichens ca. 50m nach der Fahrradbrücke am rechten Innufer mit dem ergänzenden Hinweis „AUF 100m – Ende“.
Die Verpflichtung zur Aufstellung, Errichtung und Entfernung sowie Tragung sämtlicher Kosten für die notwendigen Schifffahrtszeichen wird gemäß § 26 Abs. 2 und Abs. 4 Ziff. 2 der Gemeinde Roppen   auferlegt, die diese auf Grund der Arbeiten im Fließgewässer auf Kosten/Rechnung der Gemeinde aus dem Jahre 2006 nachträglich notwendig sind.

Die Errichtung/Aufstellung der angeführten Schifffahrtszeichen sind ehest möglich aber zumindest binnen Wochenfrist nach Erlassung der Verordnung wie dargelegt durch die Gemeinde zu veranlassen. Nach Einsetzen der Niederwassersaison ist für die Entfernung des baulich bedingten Schifffahrtshindernisses zu sorgen und ist erst danach die verordnete Kennzeichnung in Absprache mit der Schifffahrtsbehörde zu entfernen.
Diese Verordnung tritt mit dem Zeitpunkt der öffentlichen Kundmachung samt erfolgter Anbringung der bezeichneten Kennzeichen bzw. deren Entfernung in bzw. außer Kraft.

Die Kundmachung dieser Verordnung erfolgt durch Anschlag (öffentliche Kundmachung) bei der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Imst und der Gemeinde Roppen.

Ergeht an:   

1. Gemeinde Roppen   mit der Bitte um öffentlichen Aushang der Verordnung und Veranlassung der Anbringung/Aufstellung/Entfernung für die notwendigen Schifffahrtskennzeichen ehest möglich aber spätestens binnen gesetzter Frist – Kennzeichenbeschaffung wurde durch die Behörde veranlasst und werden diese nach Herstellung der Gemeinde unverzüglich zugestellt (Mail);

2. Amtstafel im Hause mit der Bitte um öffentlichen Aushang (Internetredaktion Mail);

3. Amt der Tiroler Landesregierung Abt. Verkehrsrecht z.H. Perwög Paul (Mail);

4. Fa. Hilti und Jehle z.H. Thöni Peter (Mail: peter.thoeni@hilti –jehle.at)

5. DI Kropfitsch Hans als Vertreter des öffentlichen Wassergutes z.K. (Mail)

6. Mag. Hofmann Gudrun, Wasserrechtsabteilung i.H. z.K. (Mail)
Für den Bezirkshauptmann:

Bundschuh Helmut
Stadtplatz 1, 6460 Imst, ÖSTERREICH / AUSTRIA - http://www.tirol.gv.at/bh-imst

Bitte Geschäftszahl immer anführen! 

